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n SACHVERHALT

Ausgangsfall

Auf einem Kinderspielplatz im Frankfurter Gr�neburgpark findet die f�nfj�hrige S einen Regen-
wurm. Sie nimmt das Tier an sich, gibt ihm den Namen »Lisa« und beginnt, mit ihm zu spielen.
Dabei wird sie von der Rentnerin R, die mit ihrem alten, blinden Pudel spazieren geht, beobachtet.
R reißt S den Regenwurm aus der Hand und weist das M�dchen darauf hin, dass ein Lebewesen
kein Spielzeug sei und man es nicht qu�len d�rfe. Daraufhin beginnt S zu weinen und fordert R auf,
ihr den Regenwurm zur�ckzugeben. Als R sich weigert, tritt S ihr aus Wut mehrfach heftig gegen
die Schienbeine.

Das Wehgeschrei der R alarmiert M, die Mutter der S, die bis dahin weit abseits des Gesche-
hens auf einer Sonnenwiese gelegen und sich in ein Buch vertieft hatte. M ist �ber das Verhalten
der R emp�rt und verlangt von ihr, S den Regenwurm zur�ckzugeben. Als R sich weigert, kommt es
zwischen den beiden Frauen zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung, durch die der
Pudel der R aufgeschreckt wird. Das aufgeregte Tier verbeißt sich im Rocksaum der M, die da-
raufhin so lange mit dem mitgef�hrten Buch auf den Hund einschl�gt, bis dieser endlich von ihrem
Rock abl�sst.

Infolge der Schienbeintritte schwellen die F�ße der R so stark an, dass sie ihre orthop�dischen
Gesundheitsschuhe nicht mehr ausziehen kann. Die Schuhe m�ssen aufgeschnitten werden und R
sieht sich gen�tigt, f�r 150 E ein gleichwertiges Paar neuer Gesundheitsschuhe zu kaufen.

Zu allem �berdruss wird der alte Pudel der R durch die Schl�ge der M so schwer verletzt, dass
er tier�rztlich behandelt werden muss. F�r die Behandlung bezahlt R 350 E.

a) Hat S gegen R einen Anspruch auf Herausgabe des Regenwurms?

b) Welche Anspr�che hat R gegen S und M?

c) R erw�gt, etwaige Anspr�che gegen S und M gerichtlich geltend zu machen. R wohnt im
Landgerichtsbezirk Darmstadt; S und M wohnen im Landgerichtsbezirk Hanau; der Vorfall ereig-
nete sich im Bezirk des Landgerichts Frankfurt am Main. Welches Gericht w�re f�r eine Klage der R
�rtlich und sachlich zust�ndig? K�nnte T, die Tochter der R, den Prozess im eigenen Namen f�hren,
um ihrer alten Mutter die Strapazen eines Rechtsstreits zu ersparen?

Fallabwandlung

W�hrend des Streits mit R verpasst die w�tende M dem Pudel, der sich friedlich verh�lt, einen
derart heftigen Tritt, dass der Hund noch auf dem Kinderspielplatz infolge innerer Verletzungen
stirbt. Beim Anblick ihres toten Hundes erleidet R einen Nervenzusammenbruch, der schwere De-
pressionen nach sich zieht. R muss sich f�r insg 2 000 E einer Therapiebehandlung unterziehen.

Kann R von M Ersatz ihrer Therapiekosten iHv 2 000 E verlangen?

n L�SUNG

Ausgangsfall

A) Anspr�che der S gegen R auf Herausgabe des Regenwurms

I. S hat gegen R einen Anspruch auf Herausgabe des Regenwurms aus § 985 BGB, wenn S dessen
Eigent�merin und R unrechtm�ßige Besitzerin ist.

Vindikationsanspruch

1. S k�nnte durch Aneignung nach § 958 I BGB Eigentum an dem Regenwurm erworben haben.
Die Aneignung setzt voraus, dass der Regenwurm eine herrenlose bewegliche Sache (§§ 90, 90 a
BGB) darstellte und S diese Sache in Eigenbesitz genommen hat. Herrenlos ist eine Sache, die in

Eigentumserwerb der S
nach (§ 958 BGB)
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